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Hinweise zum Präventions- und Ausbruchsmanagement 
 
Allgemein 

• Die allgemeinen Standards des RKI zur Prävention von Infektionskrankheiten gelten auch für die 
Durchführung des Angebots. Notwendige Materialien wie geeignete Reinigungsmittel oder 
Desinfektionsmittel sind vom Träger zu stellen. 

• Es gelten die allgemeinen Kontakt-, Abstands- und Hygieneregelungen für Baden-Württemberg. 
Teilnehmende und Betreuende sollten möglichst wenig Kontakt mit Dritten haben. 

• Teilnehmende und Betreuende setzen sich einem erhöhten Infektionsrisiko aus, umso wichtiger 
ist das eigenverantwortliche Handeln. Personen mit Vorerkrankungen bzw. besonders 
gefährdeten Gruppen wird empfohlen, eine Entscheidung über eine Teilnahme sorgfältig 
abzuwägen. Es empfiehlt sich zur Klärung ein Gespräch zwischen Trägern, Teilnehmenden und 
Erziehungsberechtigten. 

• Nach § 8 Abs. 1 Nr. 5 der CoronaVO dürfen ehren- und hauptamtliche Betreuende, die einer 
Risikogruppe angehören, nicht für Tätigkeiten mit vermehrtem Personenkontakt und für solche 
Tätigkeiten eingesetzt werden, bei denen der 1,5 Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann. 
Teilnehmende und Betreuende sollten sich selbst auf mögliche Symptome einer 
Atemwegserkrankung während des Angebots beobachten. Für Träger sollten im Vorfeld des 
Angebots seitens der Erziehungsberechtigten oder Teilnehmenden über mögliche 
Vorerkrankungen und chronische Symptome, die denen einer Covid-19-Infektion ähneln, wie z.B. 
Asthma, informiert werden. 

• Da es bei Auftreten von Verdachtsfällen notwendig sein kann, diese innerhalb des Angebots 
zusammen mit den Personen, die dasselbe Zelt geteilt haben bzw. zur selben Gruppe gehören, 
vorübergehend zu isolieren, sind entsprechende Maßnahmen zu bedenken und Vorsorge hierfür 
zu treffen. 
 
 

Präventionsmaßnahmen 
• Im Vorfeld des Angebots sind alle Personen (Teilnehmende und deren Erziehungsberechtigte 

sowie Betreuende) über Covid-19, die Ansteckungswege und Inkubationszeiten, mögliche 
Verläufe, aktuelle Fallzahlen und Schutzmaßnahmen aufzuklären. Dies muss in einer 
zielgruppenangemessenen Form geschehen. 

• Kontaktreduktion und Schutzverhalten jedes Einzelnen sind wesentliche Präventionsmaßnahmen 
im Rahmen des Angebots. Deshalb sind die Belegungen pro Zelt wo immer möglich zu 
reduzieren. Hygienepläne und -maßnahmen sind unbedingt einzuhalten. 

• Seitens der Träger sind pro Angebot jeweils verantwortliche Betreuende zu benennen, die im 
Vorfeld für ihre Aufgabe als Präventions- und Ausbruchsmanager zu schulen sind und als 
verantwortliche Ansprechpersonen für die lokal zuständigen Gesundheitsämter dienen. Des 
Weiteren sind aus den Betreuungskräften verantwortliche Personen zu benennen, die im 
Ernstfall die Betreuung von Isolations- und Verdachtsfällen sowie Erkrankten übernehmen. Da 
diese Personen keinen weiteren Kontakt zu anderen Betreuenden und Teilnehmenden haben 
dürfen, ist dies bei der Planung des Personalaufwands zu berücksichtigen. 
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• Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist es notwendig, besondere pädagogische 
Unterstützungsangebote vorzusehen, die auf mögliche Ängste und Stress unter den 
Teilnehmenden eingehen können. Insbesondere im Verdachts- oder Infektionsfall kommen auf 
die Betreuenden schwerwiegende pädagogische und kommunikative Aufgaben zu, die im Vorfeld 
geübt werden müssen. Eine Kontaktaufnahme von Erziehungsberechtigten zu Teilnehmenden ist 
jederzeit zu gewähren. 
 
 

Ausbruchsmanagement 
• Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Meldung von Verdachtsfällen von COVID-19 sind 

zu beachten: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfehlung_Meldung.html 

• Der folgende Ablauf für den Umgang mit einem COVID-19-Ausbruch ist unbedingt einzuhalten. 

• Umgang beim Auftreten von Symptomen einer Covid-19-Erkrankung:  
Wenn während des Zeltlagers eine Person Symptome entwickelt, die auch den Verdacht auf eine 
Covid-19-Erkrankung nahelegen könnten, muss mit der Person ein Arzt unverzüglich aufgesucht 
und das lokal zuständige Gesundheitsamt zunächst nur über den Arztbesuch informiert werden. 
Beim Kontakt mit dem Arzt sind ggf. Informationen zu Vorerkrankungen weiterzugeben. Die 
Anweisungen des Arztes sind zu befolgen. Die Person ist von anderen Teilnehmenden zu 
isolieren bis zur Klärung des Verdachtsfalls. Entwickeln in zeitlicher Nähe zueinander mehrere 
Personen Symptome, ist das lokal zuständige Gesundheitsamt unverzüglich darüber zu 
informieren. Beim Kontakt mit dem Gesundheitsamt sind auch ggf. Informationen zu 
Vorerkrankungen der Betroffenen unbedingt weiterzugeben. In diesem Fall sind neben den 
Personen mit Symptomen auch diejenigen zu isolieren, die gemeinsam in einem Zelt übernachtet 
haben. Falls der erste Verdachtsfall bzw. weitere Verdachtsfälle ärztlich bestätigt wurden, ist 
umgehend der Kontakt mit dem lokal zuständigen Gesundheitsamt aufzunehmen. Dieses 
veranlasst dann gemeinsam mit der zuständigen Ortspolizeibehörde die nächsten Schritte. Bis 
zur Entscheidung der zuständigen Behörden über das weitere Vorgehen sind die bestätigten 
Verdachtsfälle weiterhin von anderen zu separieren. Den Weisungen der Gesundheitsämter bzw. 
der zuständigen Ortspolizeibehörden ist unbedingt Folge zu leisten. Insbesondere die 
Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten muss in enger Abstimmung mit dem 
Gesundheitsamt geschehen. Kontaktpersonen werden entsprechend des Expositionsrisikos 
durch das Gesundheitsamt eingestuft. Enge Kontaktpersonen sind unverzüglich vertraulich über 
ihren Status und die weiteren damit zusammenhängenden Maßnahmen zu informieren. 
Verdachtsfälle sowie enge Kontaktpersonen müssen von den weiteren Teilnehmenden isoliert 
werden. Auch mögliche Kontaktpersonen, die das Angebot vorzeitig verlassen haben, sind zu 
informieren. Teilnehmende und Betreuende müssen zeitnah und in zielgruppengerechter 
Sprache über das Geschehen informiert werden, um Unsicherheiten, Ängste und 
Missverständnisse abzubauen. Inhalt dieser Information sind dabei auch die bereits getroffenen 
und geplanten Maßnahmen und deren konkrete Umsetzung. Hierbei sind die Präventions- und 
Ausbruchsmanager erste Ansprechperson. 

• Bei Auftreten eines Erkrankungsfalls entscheidet ausschließlich das lokal zuständige 
Gesundheitsamt bzw. die zuständige Ortspolizeibehörde über zu treffende Maßnahmen inklusive 
des Abbruchs des Angebots. Diesen Weisungen ist unbedingt Folge zu leisten. Auch nach Ende 
des Angebots sind die Auflagen des Gesundheitsamts unbedingt von den Teilnehmenden und 
Betreuenden zu beachten. 

 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfehlung_Meldung.html
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Gemeinschaftsaktivitäten im Verdachts- bzw. Ausbruchsfall 
• Eine Teilnahme von Verdachtsfällen, Erkrankten und Kontaktpersonen der Kategorie 1 an 

Gemeinschaftsaktivitäten ist bis zur Entscheidung des Gesundheitsamtes zum weiteren 
Vorgehen nicht möglich. Im Vorfeld ist zu planen, welche Angebote für diese Personengruppe 
gemacht werden können. Hierzu sind diejenigen Betreuenden einzuplanen, die auch die übrige 
Betreuung in der Isolation gewährleisten. 

• Speisen und Getränke müssen für Verdachtsfälle, Erkrankte und Kontaktpersonen der Kategorie 
1 separat gereicht werden. Dies gilt auch für deren Betreuungspersonen. 

• Falls eine gemeinsame Nutzung von sanitären Anlagen nicht ausgeschlossen werden kann, 
müssen Verdachtsfälle, Erkrankte und Kontaktpersonen der Kategorie 1 sowie deren Betreuende 
einen Mund-Nasen-Schutz tragen sowie der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. 

 
 
Quelle:  
Gemeinsame Empfehlungen und Hinweise für die Durchführung von und zur Hygiene bei Angeboten und für den Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in Baden-Württemberg unter Bezugnahme auf die Änderungen an der CoronaVO zum 1. Juli 2020 sowie der CoronaVO 
Angebote KJA/JSA zum 1. Juli 20200 / Punkt C / Stand: 24 Juni 2020 
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